
Leihvertrag und Übergabeprotokoll für das Lastenrad „Urban Arrow“ 

Verleiher: Heimatverein Ovelgönne/Ketzendorf e.V. 

Entleiher:in: 

Name, Vorname ________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer ________________________________________________________ 

PLZ, Ort  ________________________________________________________ 

Telefon/ E-Mai ________________________________________________________ 

Ausweisdokument Nr.________________________________________________________ 

Zwischen der Entleiher:in und dem Verleiher wird ein Leihvertrag über die kostenlose 
Ausleihe des Lastenfahrrades „Urban Arrow Family“ geschlossen. 

Vereinbarung zur Ausleihe 

Ausleihdatum: ___________________ 

Geplante Rückgabe (Datum & Uhrzeit): ________/___________/_________Uhr 

Die Ausleihe umfasst das Lastenrad inkl. 1 Schlüssel, Tacho/Display, Akku und 
Kindersitzbank mit Gurten 

Das folgende Zubehör wurde mit dem Lastenfahrrad übergeben: 

□ Regenverdeck     □ Einsteckkette    □ Bodenmatte 
□ Ladegerät     □ Abdeckung Lastenbox  □ Reparatur-Kit    
□ Akku 2     □ Handyhalterung   □ Zusatzsitzbank     

Das Fahrrad hatte bei der Ausleihe folgende Mängel oder sichtbare Schäden: 

□ ____________________________________________________________□ keine 

□ Ich habe die Ausleih- und Nutzungsbedingungen gelesen und bin damit    
 einverstanden (siehe Rückseite) 

Ort, Datum, Uhrzeit  Unterschrift Entleiher:in  Unterschrift Verleiher 

___________________________________________________________________ 

Rückgabe 

□  Das Lastenrad wurde mit allem entliehenen Zubehör in einwandfreiem 
 Zustand zurückgegeben. Der Vertrag endet mit der Rückgabe und der 
 Leihvertrag wurde der Entleiher:in ausgehändigt. 

□ Das Lastenrad wies bei der Rückgabe die auf der Rückseite aufgeführten 
 Schäden auf. 

□ Das auf der Rückseite vermerkte Zubehör wurde nicht zurückgegeben. 

 

Ort, Datum, Uhrzeit  Unterschrift Entleiher:in  Unterschrift Verleiher 

___________________________________________________________________ 



Ausleihbedingungen für das Lastenrad „Urban Arrow“ 

Es gelten die Nutzungsbedingungen des Dorf-Esels (www.dorf-esel.de). Diese sind bei der 
Verleihstation und auf der entsprechenden Website einsehbar. Das Wichtigste auf einen Blick: 

 Die Ausleihe ist kostenlos. Zur Deckung der laufenden Kosten freuen wir uns jedoch über eine 
freiwillige Spende. 
 

 Das Fahrrad darf nur sachgemäß gebraucht werden. Die Nutzer:innen müssen sich 
insbesondere bei der erstmaligen Ausleihe an geeigneter Stelle mit den Fahreigenschaften 
des Fahrrads vertraut machen und sich ggf. vorher in die Bedienung einweisen lassen. 
 

 Die Mitnahme von Tieren ist nicht gestattet. Vom Transport von Personen älter als 6 Jahre 
wird abgeraten. Das Tragen von Fahrradhelmen wird dringend empfohlen. 
 

 Vor Beginn der Fahrt ist die Verkehrssicherheit zu prüfen. Sollte sich das Fahrrad nicht in 
einem fahrtauglichen oder verkehrssicheren Zustand befinden, darf es nicht benutzt werden. 
In diesem Fall informiere bitte den Verein unter dorfesel22@gmail.com  
 

 Die Entleiher:in ist für die Dauer der Ausleihe für das Lastenrad verantwortlich und 
haftet für Schäden am Fahrrad und dessen Zubehör, die auf unsachgemäßen Gebrauch 
beruhen oder darauf zurückzuführen sind. Von der Haftung ausgenommen sind Verschleiß 
und Abnutzung durch den normalen Gebrauch. 
 

 Die Entleiher:in haftet für den Verlust des Fahrrades oder Teilen davon. 
 

 Bei Nichtbenutzung ist das Fahrrad an einem festen Objekt anzuschließen und gegen die 
einfache Wegnahme durch die integrierten Schlösser am Hinterrad und die 
Einsteckschlosskette zu sichern. Nicht fest mit dem Fahrrad verbundenes Zubehör muss an 
sicherer Stelle vor Diebstahl und Vandalismus geschützt verwahrt werden. 
 

 Die Entleiher:in ist für einen ausreichenden persönlichen Versicherungsschutz 
(Haftpflichtversicherung u.a.) verantwortlich. 
 

 Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sind einzuhalten (u.a. max. 25 km/h). 
Nutzer:innen haften bei Verkehrs- und Ordnungswidrigkeiten sowie bei 
Schadensersatzansprüchen Dritter. 
 

 Im Falle eines Unfalls ist die Polizei hinzuzuziehen. Sollte dies nicht möglich sein, ist ein 
Unfallprotokoll zu erstellen, aus dem sich der Ort und Zeitpunkt, der Unfallhergang sowie 
Fahrzeugkennzeichen, Namen und Anschrift beteiligter Personen ergeben. 
 

 Es dürfen keine Veränderungen oder Umbauten am Fahrrad vorgenommen werden. 
 

 Verunreinigungen müssen vor der Rückgabe beseitigt werden. 
_________________________________________________________________________________ 

Mängel bei der Rückgabe 
 
Das Fahrrad hatte bei der Rückgabe folgende Mängel oder sichtbare Schäden: 
□ __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Das folgende entliehene Zubehör wurde nicht wieder zurückgegeben: 
□ Regenverdeck    □ Einsteckkette  □ Akku 2  □ Bodenmatte 
□ Abdeckung Lastenbox □ Reparatur-Kit □ Ladegerät □ Handyhalterung 
□ Zusatzsitzbank     
 

http://www.dorf-esel.de/
mailto:dorfesel22@gmail.com


Sonstige Anmerkungen: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 


